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1 2ABSCHIED DER JAHRRECHNUNG ZU BADEN

ER IV 2 , 388 (Nr . 313)

"Nota.  I >om Ab&alZ"^
"Findt sich in selbigem Abscheid nüzit , wie obangedeütet wird , dass die TJnter-

thanen [ in den Gemeinen Herrschaften ] krafft Landtfridens [von 1531 ] nicht
4

befüegt sein sollen , von der Religion abze fallen " .

"Synoden Jm TkuAge.üw und RyntkaZ. ”^
"Wollmeinent abermahlen anzogen , unter den 5 [reg . kath . ] Orten der Praedi-

canten [ im Thurgau und Rheintal ] halber , die da uf den Synodum gen Zürich sol¬

len gewisen werden , bedunckhte sie , dass Seine herren und Oberen desshalben

an ihrer Freyheit und Gerechtigkeiten , hingehen lassen , und so es ihren herm

gefallen möchte , dass man der Praedicanten halber im Turgäw und Rhyntall Sie

Züchtigen , ein Synodum Zu Frauwenfeldt hielte und dieweilen den von Zürich

etlich der Rhäten sitzen , dass dann der Landtvogt und seine bysitzer [=Amts-

leute ] auch darby sitzen sollen . "

1 ) s . mutatis mutandis RH 78/21 Rnm. 1
2 ) s . ER IV 2 , 390 hh und 977 Rrt . 65
3 ) Diese Randglosse vom Zuger Rrnmann Beat  II . Zurlauben dürfte 1632 in

Zusammenhang mit dem Matrimonial - und Kollaturstreit im Thurgau und Rhein-



tal geschrieben worden sein , s . auch AH 5/63 sowie AH 78/21 - 31 und 33 - 51
4 ) Dieser Pt . findet sich sehr wohl in EA IV 2 , 390 hh.
5 ) s . Anm . 3

Auszug , von der gleichen Hand wie AH 78/31 - AH 78 , 109
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